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ErwGr

Erwägungsgrund 66 - Recht auf Vergessenwerden

1 Um dem „Recht auf Vergessenwerden“ im Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte das Recht auf
Löschung ausgeweitet werden, indem ein Verantwortlicher, der die personenbezogenen Daten
öffentlich gemacht hat, verpflichtet wird, den Verantwortlichen, die diese personenbezogenen Daten
verarbeiten, mitzuteilen, alle Links zu diesen personenbezogenen Daten oder Kopien oder
Replikationen der personenbezogenen Daten zu löschen. 2 Dabei sollte der Verantwortliche, unter
Berücksichtigung der verfügbaren Technologien und der ihm zur Verfügung stehenden Mittel,
angemessene Maßnahmen – auch technischer Art – treffen, um die Verantwortlichen, die diese
personenbezogenen Daten verarbeiten, über den Antrag der betroffenen Person zu informieren.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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